
  

Netzanschlussvertrag Wärme Vorstreckung – Gültig ab 01.01.2025 
SWE  Seite 1/4 

 

NETZANSCHLUSSVERTRAG WÄRME  
(FERNWÄRME VORSTRECKUNG) 

 

 

 

Zwischen 

Stadtwerke Esslingen a.N. GmbH & Co. KG  (SWE) 

Fritz-Müller-Str. 60   

73730 Esslingen am Neckar 

 0711 3907 200 / info@swe.de      Registergericht Stuttgart HRA 212351  

und 

Frau/Herr/Firma 

Kunde 

Straße Hs.-Nr. PLZ Ort 

Straße Hausnummer PLZ                     Ort 

 

Telefon / Telefax  ggf. Registernummer / Registergericht 

 

E-Mail:                                                           E-Mail 

 ggf. vertreten durch:  

 SWE kann dem Kunden über die zuvor genannte E-Mail-Adresse rechtserhebliche Er-
klärungen zur Begründung, Durchführung, Änderung oder Beendigung dieses Vertrags-
verhältnisses zusenden. 

 

wird folgender Vertrag über  

X den Neuanschluss in 
Form der Vorstreckung 

 die Änderung/Erweiterung eines beste-
henden Netzanschlusses 

 einen bestehenden Netzan-
schluss 

an das Heizwassernetz der SWE und die spätere Versorgung der nachstehend beschriebenen Lieferstelle mit 
Wärme aus diesem Netz geschlossen. 
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1. Anschluss- und Lieferstelle  

    

Straße Hausnummer Postleitzahl Ort 

2. Kunden- / Zählernummer (wenn vorhanden) 
Kundennummer 

 

Zählernummer 

 

3. Grundstückseigentümer ist mit Kunde  
 identisch  nicht identisch 

(dann schriftliche Zustimmung des 
Grundstückseigentümers als An-
lage 4 beifügen) 

4. Vertragsnummer (wenn vorhanden) 
 

5. Netzanschlusskosten Pauschal 11.500 Euro (brutto)  

6. Maximale Wärmeleistung (Anschlusswert) 
Anschlusswert              X kW (technische Leistung) 

 

7. Vorlauf- und Rücklauftemperatur fernwärme-
seitig  

Entfällt bei Vorstreckung 

 

8. Eigentumsgrenze  

 

Die Eigentumsgrenze ist bei der Vorstreckung  der Haupt-
absperrschieber im Gebäude. 



 

Netzanschlussvertrag Wärme Vorstreckung – Gültig ab 01.01.2025 
SWE  Seite 3/4 

- 

9. Netzanschluss als Vorstreckung 

9.1 Die SWE schließt die oben genannte Anschlussstelle 
des Kunden nach Maßgabe der Verordnung über All-
gemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fern-
wärme vom 20. Juni 1980 (BGBl. I S. 742), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 2 V vom 28. September 2021 
(BGBl. I S. 4591) (AVBFernwärmeV), beigefügt als 
Anlage 1, sowie den Technischen Anschlussbedin-
gungen – TAB SWE, welche jederzeit einsehbar sind 
unter www.swe.de, an das Wärmenetz der SWE in 
Form der Vorstreckung an. Vorstreckung bedeutet, 
dass der Hausanschluss von der Straße in das 
Gebäude verlegt und mittels Hauptabsperrschie-
bern im Haus beendet wird.  

 
9.2 Bei späterem Anschluss im Gebäude zum Zwecke 

der Aufnahme der Versorgung mit Wärme aus dem 
Heizwassernetz der SWE werden dann die Fernwär-
meleitungen der Vorstreckung mit der von SWE mon-
tierten Übergabestation verbunden.  

10. Anschlusswert 

Der Anschlusswert ergibt sich aus Ziffer 6 und ist vom Kun-
den bzw. von einer von ihm beauftragten Fachfirma gemäß 
den Festlegungen der Technischen Anschlussbedingungen 
TAB der SWE zu ermitteln. 

11. Baukostenzuschuss / Hausanschlusskos-
ten / Abnahme 

13.1 Der Baukostenzuschuss regelt sich nach § 9 AVBFern-
wärmeV und beinhaltet die Erstellung oder Verstärkung 
von der örtlichen Versorgung dienenden Verteilungsan-
lagen. Die Hausanschlusskosten regeln sich nach § 10 
AVBFernwärmeV und beinhalten die Erstellung bzw. 
erstmalige Änderung/Erweiterung des Hausanschlus-
ses als Verbindung des Verteilnetzes mit der Kunden-
anlage. Hinzu kommt das Entgelt für die erstmalige In-
betriebsetzung der Kundenanlage. 
 
Im Rahmen der Herstellung einer Vorstreckung verlangt 
die SWE den in Ziffer 5 genannten Pauschalpreis.  
 
Die Kosten (bitte ankreuzen)  

 
X sind noch zu entrichten.   
 wurden bereits bezahlt.  

 
Mit späterer Herstellung des Hausanschlusses im Ge-
bäude nach Ziffer 9.2 wird die Restsumme zur zum Zeit-
punkt der Fertigstellung geltenden Pauschale nach dem 
zu diesem Zeitpunkt geltenden Preisblatt der SWE für 
Hausanschlusskosten einschließlich Kosten für die 
Übergabestation in der Fernwärme fällig. Eine Inbe-
triebnahme der Kundenanlage erfolgt erst mit Zahlung 
dieser Restsumme.  
 
Sollte der Netzanschluss als Vorstreckung nicht in-
nerhalb von 2 Jahren ab Fertigstellung in Betrieb 
genommen werden und eine Abnahme von Wärme 
aus dem Heizwassernetz erfolgen, ist die SWE be-
rechtigt, den jährlichen Grundpreis gemäß dem je-
weils geltenden veröffentlichen Preisblatt Fern-
wärme zu berechnen.  
 
Für nach Herstellung des Hausanschlusses folgende 
Änderungen / Erweiterungen der Kundenanlagen gel-
ten die §§ 9, 10 AVBFernwärmeV sowie die Ergänzen-
den Allgemeinen Versorgungsbedingungen der SWE 
Anlage 2. 

 

13.2 Mit Fertigstellung der Vorstreckung fertigen die Parteien 
ein schriftliches Fertigstellungsprotokoll an, welches 
Vertragsbestandteil (Anlage 6) wird. Bei späterer Inbe-
triebnahme der Kundenanlage wird dann zusätzlich ein 
schriftliches Inbetriebnahmeprotokoll gefertigt.  
  

13.3 Der Kunde ist berechtigt, die für die Herstellung des 
Netzanschlusses erforderlichen Erdarbeiten auf seinem 
Grundstück im Rahmen des technisch Möglichen und 
nach den Vorgaben der SWE durchzuführen oder 
durchführen zu lassen. Alle Leistungen, die nicht mit 
dem Kunden als Eigenleistungen vereinbart sind, wer-
den im Auftrag der SWE durch vertraglich gebundene 
Firmen ausgeführt. 

12. Zahlungsbestimmungen 

Die in Ziff. 5 genannte Bruttosumme beinhaltet die gültige 
Umsatzsteuer von derzeit 19 % und wird mit der Fertigstel-
lung der Vorstreckung fällig. Der Kunde erhält hierzu von der 
SWE eine Rechnung. Das Recht der SWE aus § 28 Abs. 3 
AVBFernwärmeV, für die Erstellung oder Veränderung des 
Hausanschlusses eine Vorauszahlung zu verlangen, bleibt 
hiervon unberührt.  

13. Spätere Versorgung mit Wärme 

Möchte der Kunde die Versorgung mit Wärme aufnehmen, 
ist er verpflichtet, einen Versorgungsvertrag mit der SWE zu 
den dann geltenden Vertragskonditionen und Preisbedin-
gungen für die Lieferung mit Fernwärme schriftlich abzu-
schließen. 

14. Geltung der AVBFernwärmeV 

Gemäß § 1 Abs. 1 AVBFernwärmeV sind die §§ 2 bis 34 AV-
BFernwärmeV in ihrer jeweils geltenden Fassung Bestand-
teil dieses Netzanschluss- und Versorgungsvertrages. Die 
bei Vertragsschluss geltende Fassung der AVBFernwärmeV 
ist als Anlage 1 beigefügt. 

15. Ergänzende Allgemeine Versorgungsbedin-
gungen / Technische Anschlussbedingun-
gen der SWE 

19.1 Ergänzend zur AVBFernwärmeV sind die Ergänzen-
den Allgemeinen Versorgungsbedingungen der SWE 
zur AVBFernwärmeV für den Anschluss an die Fern- 
und Nahwärmeversorgung und für die Fern- und Nah-
wärmeversorgung wesentlicher Vertragsbestandteil 
dieses Netzanschlussvertrages. Die derzeit gelten-
den Ergänzenden Allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen sind als Anlage 2 beigefügt. 

19.2 Weitere technische Anforderungen für den Anschluss 
an das Netz der SWE und den Betrieb des Hausan-
schlusses und der Kundenanlage sind in den Techni-
schen Anschlussbedingungen (TAB) der SWE fest-
gelegt. Die bei Vertragsschluss geltenden TAB sind 
unter www.swe.de jederzeit einsehbar und werden 
dem Kunden auf Verlangen kostenfrei zur Verfügung 
gestellt. 

19.3 Eine Änderung der Allgemeinen Versorgungsbedin-
gungen (dieser Vertrag nebst Anlagen) durch die 
SWE kann nicht einseitig nach Maßgabe des § 24 
Abs. 4 S. 1 AVBFernwärmeV durch öffentliche Be-
kanntgabe (Veröffentlichung in der ortsüblichen 
Presse) erfolgen. Änderungen der Allgemeinen Ver-
sorgungsbedingungen werden erst nach öffentlicher 
Bekanntgabe wirksam gemäß § 4 Abs. 2 AVBFern-
wärmeV. 
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16. Informationspflicht nach Art. 13 DSGVO 

Die SWE erhebt, verarbeitet und speichert personenbezo-
gene Daten. Bitte beachten Sie hierzu unsere Datenschutz-
informationen gemäß der EU Datenschutz-Grundverordnung 
(„DSGVO“) in der Anlage 5 Datenschutz. Der Kunde bestä-
tigt mit seiner Unterschrift auch den Erhalt der Anlage Daten-
schutz. 

17. Widerrufsbelehrung 

Wenn der Kunde Verbraucher gemäß § 13 BGB ist, gilt: 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 
Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Ver-
tragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Stadtwerke 
Esslingen a.N. GmbH & Co. KG, Fritz-Müller-Str. 60 in 73730 Ess-
lingen a.N., Tel-Nr. 0711/3907-200 Fax-Nr. 0711/3907-479, 
info@swe.de) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit 
der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Ent-
schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können 
dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das 
jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mit-
teilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zah-
lungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lie-
ferkosten (mit der Ausnahme der Kosten, die sich daraus erge-
ben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns an-
gebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unver-
züglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zu-
rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses 
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung ver-
wenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprüng-
lichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in keinem Fall 
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen oder die Lieferung 
von Wärme während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben 
Sie uns einen angemessenen Beitrag zu zahlen, der dem Anteil 
der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des 
Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, be-
reits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtum-
fang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 

18. Vertragsanlagen 

Dem Vertrag sind folgende Anlagen beigefügt: 
 
- Anlage 1: Verordnung über Allgemeine Bedingungen für 

die Versorgung mit Fernwärme vom 20. Juni 
1980 (BGBl. I S. 742) (AVB-FernwärmeV) 

- Anlage 2:  Ergänzende Allgemeine Versorgungsbedingun-
gen der SWE 

- Anlage 3:  Muster-Widerrufsformular 
- Anlage 4: Zustimmungserklärung des Grundstückseigen-

tümers, soweit erforderlich 
- Anlage 5: Datenschutz 
- Anlage 6: Fertigstellungsprotokoll Vorstreckung  

Diese Anlagen, das Preisblatt Wärmenetze und sonstige 
Kosten und die TAB SWE, jederzeit einsehbar unter 
www.swe.de, sind wesentlicher Vertragsbestandteil. 

Mit seiner Unterschrift bestätigt der Kunde, sämtliche Anla-
gen erhalten zu haben und dass er von den TAB SWE und 
dem Preisblatt Wärmenetz und sonstige Kosten Kenntnis ge-
nommen hat. 

 
 
 
_______________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift Kunde 
 

19. Vertragsschluss 

Der Kunde beauftragt die SWE, den Netzanschluss in Form 
der Vorstreckung herzustellen. Der Kunde nimmt die Wider-
rufsbelehrung zur Kenntnis. Der Vertrag kommt durch die 
Unterzeichnung beider Parteien zustande.  

Im Zusammenhang mit einer KfW-Förderung gilt zudem Fol-
gendes: 

Die in diesem Vertrag vorgesehenen Verpflichtungen zur 
Herstellung der Fernwärmevorstreckung dienen der Umset-
zung eines Sanierungsvorhabens, für das der Kunde eine 
Förderung über das Programm „Heizungsförderung für Pri-
vatpersonen – Wohngebäude“ (458) des Bundesministeri-
ums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) bei der KfW  

□ beantragt hat.   

□ innerhalb von … Tagen nach Vertragsschluss beantragen 
wird. 

Dieser Vertrag tritt hinsichtlich der Leistungspflichten zur 
Umsetzung erst und nur insoweit in Kraft, wenn und soweit 
die KfW den Antrag auf Förderung aus dem Produkt 458 be-
willigt und die Förderung mit einer Zusage gegenüber dem 
Kunden zugesagt hat (aufschiebende Bedingung). Der 
Kunde wird die SWE über den Eintritt und den Umfang des 
Eintritts der Bedingung unverzüglich in Kenntnis setzen. 

Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen erstellt. Jeder 
Vertragspartner erhält eine Vertragsausfertigung.  

 
 
 
_______________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift Kunde 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________ 
Ort / Datum      Unterschrift SWE 
 

 


